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Schiitzenbrauche in Solothurn.
Von L. Jiggi, Liiterkofen.

Wohl bald nach dem Aufkommen der Schusswaffen bildeten
sich zuerst in den Stidten, spiiter auch auf dem Lande, Vereini-
gungen von Schiitzen zum Zwecke der Ubung im Gebrauche der
Waffen und zur Pflege der Geselligkeit. Die Regierungen, vom
Nutzen wie von der Notwendigkeit der Waffeniibungen iiberzeugt,
unterstiitzten das Schiesswesen nach Kriften, und es spricht fiir
seine Bedeutung, wenn wir die Standeshiupter meistens auch als
Vorsteher der Schiitzenvereinigungen antreffen. Wie anderswo
erfreute sich das Schiitzenwesen auch in Solothurn des besondern
Wohlwollens der Obrigkeit; als 1476 ein neues (das heutige)
Rathaus erbaut wurde, trat man das alte, ,,zum Esel® benannt,
den Schiitzen zu einem Zunfthaus ab und verlieh ihnen das
Wirtschaftsrecht, das durch einen Hauswirt ausgeiibt wurde, und
die Gewalt, kleinere Vergehen zu bestrafen, ausgenommen
Trostungsbruch und Blutruns. " In der Zunftstube hielten die
Schiitzen alljihrlich am Bohnensonntag, d. i. am Sonntag nach
Ostern, ihr Bott ab, welcher Brauch erst 1801
aufgehoben wurde. Am Bott nahmen stets auch
eine grosse Zahl von Ratsherren teil; um ihre be-
vorzugte Stellung auch hier zum Ausdrucke zu
bringen, holte man stets die Ratsherrensessel
aus dem Rathause in die Schiitzenstube herunter,
wihrend das iibrige Schiitzenvolk die Stiihle und
Binke der Stube bevilkerte. Nach der Sitzung
fand eine frohliche Zusammenkunft statt, an der
die Gewinner der obrigkeitlichen Gaben, des
Hosentuches, ihren Schiessgesellen einen Trunk,
den sog. Hosenwein, spendierten. Dass es dabei
auch etwa einmal etwas ausgelassen zu- und her-
ging, verwundert uns gar nicht; wenigstens ist
gelegentlich ,,abgerathen worden, dass die schiess-
gesellen nach dem hosenwein zu dem tantz ihre
weiber abholen und nicht eine jede magt zum
tantz genommen werden solle”. Gelegentlich
wird dem Hauswirt auch ,,zugesprochen, dass er
nicht so dauerhafte, sondern miirbere Pasteten
wie auch bessern Wein aufstelle“. Bei den Wahlen
blieben die Hiupter und Rite in ihren Sesseln
sitzen, ,die iibrigen Herren und Biirger aber
miissen beim Obmann vorbeigehen und ab-

Sebastianstatue “
aus Biisserach. gezihlt werden®.
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Ein besonderes Ereignis war jeweilen das ,,Meienstecken®.
Am Tage nach der Wahl des Schultheissen wurde von der
Schiitzenzunft dem Standeshaupte ein Maibaum gestellt. Dieser
Tag war gleichsam die Installation, die republikanisch-patriarcha-
lische Thronbesteigung lhrer Excellenz des neuerwihlten Amts-
schultheissen. Nachdem der Maien aufgerichtet und die Trommler-
und Pfeiferouvertiire verklungen war, ertonte eine dreifache
Salve zur Ehre des Neuerwihlten. Wihrend die Herren Schiitzen-
offiziere ins Haus komplimentiert werden, wo der Hauptmann
seine Gratulation anbringt, tun sich die gewohnlichen Biirger
auf der Schiitzenstube auf Kosten des Gefeierten bei Kis und
Brot und ,erklecklichem Weine“ giitlich.

Noch einer andern Hauptperson in der Stadt ist von Seiten
der Schiitzen ein Maibaum errichtet worden — dem Ambassadoren.
Wie leicht hiitte er die Unterlassung als Missachtung empfinden
konnen! Auch pflegte sich der also Geehrte stets durch eine
erhebliche Gabe in Geld zu revanchieren. Bei besondern Ge-
legenheiten, wie bei der Geburt eines koniglichen Prinzen oder
beim Eintritt eines neuen Gesandten, bei welchem die Schiitzen
Parade standen, wurden Gaben von hohem Werte verabfolgt,
Pokale, ein ,silbernes Bassin mit Aigiére” usw. Stets wurde dann
angefragt, ,,ob lhrer Excellenz belieben méochte, dass die Burger-
schaft auf ermelten Tag im hinabziechen (zur Schiitzenmatt) zu
dero Logement hinaus sich begeben und eine Salve geben soll“.
Gewohnlich iibernahm der Rat die Gabe und gab deren Geld-
wert den Schiitzen zum Verschiessen.

Von alters her nahm die Schiitzenzunft zur besonderen
Feierlichkeit an den Prozessionen am Fronleichnamstag und am
St. Ursentag teil. Nach der Beendigung eines jeden Amtes bei
den aufgestellten Altiren wurde eine Salve abgegeben. Das
St. Ursenstift zeigte sich fiir diese Mitwirkung ebenfalls durch
eine alljihrliche Ehrengabe, auf ,der Schiitzenmatt zu verkurz-
weilen®, erkenntlich. Kein Wunder, wenn das allzeit fréhliche
Schiitzenvilklein bei den so reichlich fliessenden Vergabungen
nicht nur an den Sonntagen, sondern auch dreimal unter der
Woche auf der Schiitzenmatt sich einfand und der Rat fand,
,»weile dasselb ein Liederlichkeit verursachen und einer anstatt
seiner arbeit nun dem hosenwyn nachziechen und bei haus das
seinig verabsaumen thuet, derowegen sollen sie inskiinftig bey
ihrer alten verordneten gaben verbleiben, aber allein an den
sonn- und feyrtigen schiessen ....“ (1653).

Einen besonders guten Einblick in das Leben der Gesell-
schaft bietet die Schiitzenordnung von 1555. Wie anderswo



genoss auch in Solothurn der hl. Sebastian die besondere Ver-
ehrung der Schiitzen. Im St. Stephanskirchlein besass die
Schiitzenzunft einen Altar. Alljihrlich am Sebastianstage war den
Schiessgesellen bei 5 Schill. Busse geboten ,,ze kilchen ze gan®.
In der Zunftstube stand ein Opferstock mit einer silbernen Statue
des Heiligen, in welchen alle Bussen gelegt wurden. Wihrend
anderswo diese schonen und oft sehr wertvollen Kunstwerke
erhalten blieben, ist die Statue in Solothurn beim Franzosen-
einfall verschwunden.

Die drastischen Bestimmungen der erwihnten Schiitzen-
ordnung lassen den Schluss zu, dass bisweilen auf der Schiitzen-
matte ein recht ausgelasssenes Treibén herrschte, das nur durch
hohe Bussen in geregelte Bahnen gelenkt werden konnte. Wer
z. B. aus ,,verdachtem muot schwiire, soll geben 1 schilling;
wellicher sin schiessziig im zorn wegwiirfe, soll geben 1 schilling;
wellicher uff der zilstatt schisse, seiche, furtz oder koppen liesse,
soll geben 1 schilling“ usw. Andere Bestimmungen regeln das
Schiessen und die Abgabe der Preise, die entweder in Hosentuch
oder Geld bestanden. Schon damals und noch bis weit ins 19.
Jahrhundert hinein bestand der Brauch, dass der gliickliche
Gewinner eine Ablésung bezahlen musste. Wer die Hosen gewann,
zahlte dem Zeiger 20 Pfennig und seinen Schiessgesellen einen
Trunk, der aber oft mehr kostete, als die Gabe wert war. Es
musste schliesslich, um dem Missbrauche vorzubeugen, bestimmt
werden, dass ,,mehr nit denn zwei ging wins gegeben werden
sollint®. Hatte ein Schiitze den Zweck, d. h. das Schwarze ge-
troffen, so kam der Zeiger hervor und machte vor der Scheibe
seine Kapriolen. Der gliickliche Schiitze musste sich dem Zeiger
gegeniiber erkenntlich zeigen. Spiter hielt man fiir das ,,Gaukeln®
eine Art Hampelmann bereit, der durch allerlei Bewegungen die
geringere oder grossere Entfernung des Schusses vom Zentrum zu
erkennengab. Je héher der Gaukler stieg, jemehr er Arme und Beine
in Bewegung setzte, desto anhaltender war der Jubel der Schiitzen.

Dieses Gaukeln kam erst um die Mitte des letzten Jahr-
hunderts in Abgang, wohl weil es den Schiessbetrieb hinderte.
Im Schiitzenmuseum zu Bern ist eine derartige Vorrichtung zum
Gaukeln, eine Frauenfigur, das sog. ,,Gatteranni®, vorhanden, die
heute noch von der Reismusketengesellschaft beim Anschiessen
verwendet wird.

Diese oben erwihnten Briuche vermigen nur ein schwaches
Bild von der Mannigfaltigkeit der Briuche im Schiitzenwesen
der Stadt Solothurn zu vermitteln, sie zeigen aber, wie sehr
von Ort zu Ort grosse Verschiedenheiten im Schiitzenbrauche
bestehen kénnen.



	Schützenbräuche in Solothurn

